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Stadt- und Landkreise  

und kreisangehörige Städte  

mit einem Jugendamt in Baden-Württemberg 

 

Liga und Landesverbände der freien Wohlfahrtspflege 

in Baden-Württemberg 

 

Nachrichtlich:  

 

Landkreistag Baden-Württemberg 

Städtetag Baden-Württemberg 

 

Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg 

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 

 

 

Aktualisierung der Grundsätze für die Anerkennung von Trägern der freien 

Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII der Arbeitsgemeinschaft der Obersten 

Landesjugendbehörden  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg hat uns per 

Mail am 23. September 2016 informiert, dass die Arbeitsgemeinschaft der 

Obersten Landesjugend- und Familienbehörden die Grundsätze für die Aner-

kennung von Trägern der freien Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII mit Umlaufbe-

schluss vom 7. September 2016 aktualisiert hat. Die vorgenommenen Aktuali-

sierungen sind im Wesentlichen redaktioneller Natur.  

 

Anbei übersenden wir Ihnen den entsprechenden Beschluss sowie die aktuellen 

Anerkennungsgrundsätze mit der Bitte um Kenntnisnahme.  
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Seite 2 Die Grundsätze können auch auf der Internetseite des Kommunalverband für 

Jugend und Soziales (unter folgendem Link: 

http://www.kvjs.de/fileadmin/dateien/jugend/anerkennung_freier_traeger_jugend

/Grunds%C3%A4tze_f%C3%BCr_die_Anerkennung_von_Tr%C3%A4gern_nac

h___75_SGB_VIII.pdf) abgerufen werden.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Reinhold Grüner 
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